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In Teil II Nr. 4, ausgegeben am 20. Januar 1960, sind veröffentlicht: Bekanntmachung über deri Geltungsbereich des 
Ubereinkommens Nr. 19 der Internationalen Arbeitsorganisation über di,e Gleichbehandlung einheimischer und aus
ländischer Arbeitnehmer bei Entschädigung aus Anlaß von Betriebsunfällen (Inkrafttreten für Australien). - Bekannt
machung über das Inkrafttreten des mehrseitigen Abkommens über gewerbliche Rechte im nichtplanmäßigen Luftver
kehr in Europa. - Siebente Verordnung zur Änderung der Schiffsbesetzungso11dnung. 

In Teil II Nr. 5, ausgegeben am 26. Januar 1960, sind veröffentlicht: Bekanntmachung über den Geltungsbereich des 
Ubereinkommens Nr. 98 der Internationalen Arbeitso11ganisation über die Anwendung der Grundsätze des Vereini
gungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen. - Gesetz zu dem Sechsten Berichtigungs- und Änderungs
protokoll vom 11. April 1957 zum Wortlaut der dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen beigefügten Zollzu
ges,tändnislisten. 

Teil II Nr. 6, ausgegeben am 27. Januar 1960, enthält folgende Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 
(Nachrichtlicher Abdruck): 
Die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom) und die Regierung von Kanada - Abkommen über Zusammenarbeit 
bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie. 
Die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom) und die Atomic Enel'gy of Canada Limited (AECL) - Technisches Ab
kommen über die foiedliche Nutzung der Atomenergie. 
Die Verwaltungskommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft für die Soziale Sicherheit der Wanderarbeit
nehmer - Satzung. 
Das Europäische Parlament - Entschließung betreffend den Wortlaut von Artikel32 Ziffer 2 der Geschäftsordnung
Entschließung betreffend eine Änderung der Geschäftsordnung. 
Der Rat der Europäischen WirtschaftsgemeinschaM - Nachtrag zum Haushaltsplan der Europäischen Wirtschaftgemein
schaft für das Haushaltsjahr 1959. 
Der Rat der Europäischen Atomgemeinschaft - Nachtrag zum Haushaltsplan der Europäischen Atomgemeinschaft für 
da,s Haushaltsjahr 1959. 
Hinweis. 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
zu Artikel 24 des bayerischen Kostengesetzes 

Aus dem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts 
vom 12. Januar 1960 -- 1 BvL 17/59 - in dem Ver
fahren wegen 

verfassungsrechtlicher Prüfung des Artikels 24 des 
bayerischen Kostengesetzes vom 17. Dezember 
1956 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 361) 

auf Antrag 

des Bundesverwaltungsgerichts 

Bonn, 'den 26. Januar 1960 

wird gemäß § 31 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über das 
Bundesverfassungsgericht in der Fassung des Ge
setzes vom 26. Juni 1959 (Bundesgesetzbl. I S. 297) 
nachfolgend der Entscheidungssatz veröffentlicht: 

Artikel 24 des bayerischen Kostengesetzes vom 
17. Dezember 1956 (Gesetz- und Verordnungsblatt 
S. 361) ist mit dem Grundgesetz vereinbar. 
Der vorstehende Entscheidungssatz hat gemäß 

§ 31 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über das Bundesver
fassungsgericht Gesetzeskraft. 

Der Bundesminister der Justiz 
Schäffer 

Z 1997 A 
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Bekanntmachung 
der Neufassung des Salzsteuergesetzes 

Vom 25. Januar 1960 

Auf Grund de1s Artikel,s 3 des Verbrauchsteuer
änderungsgesetzes vom 10. Oktobe,r 1957 (Bundes
gesetzbl. I S. 1704) wird nachstehend der Wortlaut 
des Salzsteuergesetzes in der Fassung bekannt
gemacht, die sich durch das Verbrauchsteuerände
rungsgesetz ergibt. 

Bonn, den 25. Januar 1960 

Der Bundesmini1ster der Finanzen 
Ehel 

Salzsteuergesetz 
in der Fassung vom 25. Januar 1960 

Steuergegenstand 

§ 1 

(1) Salz (Chlornatrium), da!s im Geltungsbereich 
des Gesetzes zur Anderung von Verbrauchsteuer
gesetzen vom 10. Oktober 1957 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1704) mit Ausnahme der Zollaus,schlüsse (Erhe
bungsgebiet) hergestellt oder in das Erhebung1s,ge
biet e,ingeführt wird, unterliegt einer Abgabe 
(Salzsteuer). Die Salzsteuer ist e,in(~ Verbrauchsteuer 
im Sinne der Reichsabgctbenordnung. 

(2) Salz im Sinne die,sos Gesetzes sind das Stein-, 
das Hütten-, da:s Siede- und das Seesalz, ferner, 
wenn darin Chlornatrium enthalten ist, nach näherer 
Bestimmung des Bundesministers der Finanzen das 
alis Nebenerzeugnis der chemischen Industrie ge
wonnene Salz, sämtliche Ausgangsrstoffe für die 
Salzgewinnung, die Kalirohsa.lze, di,e Abraumsalze 
und die Salzabfälle. Kalirohsalze mit einem Chlor
natriumgehalt von weniger als fünfundachtzig vom 
Hundert ihres Gewichts unterliegen der St,euer nicht. 

Steuersatz 

§ 2 

Die Steuer beträgt 12 DM für 1 Doppelz,entner 
Eigengewicht. Was unter Eigengewicht zu verstehen 
ist, bestimmen die Zollvor:schriften. 

Steuerschuld bei Herstellung im Erhebungsgebiet 

§ 3 

Entstehung der Steuerschuld, Steuerschuldner 

(1) Di,e Steuerschuld entsteht dadurch, daß Sa1z 
aus dem Herstellungsbetrieb entfernt, daß Salz zum 

Verbrauch innerhalb des Herstellungsbertriebs ent
nommen oder daß vergälltes Salz (§ 7 Abs. 2 Nr. 2) 
entgällt wird, und zwar im Zeitpunkt der Ent- . 
fe:rnung, der Entnahme oder der Entgällung des 
Salzes. 

(2) Steuerschuldner ist der Inhaber des Herstel
lungsbetriebs (Hersteller). Steuerschuldner i:st auch, 
wer außerhalb des He,rstellungsbetriebs aus ver
gälltem Salz das Vergällungsmittel ganz oder teil
weise ausscheidet oder dem vergällten Salz Stoffe 
zusetzit, durch die die Wirkung des Vergä1lungsmit
teLs in Bezi,ehung auf Geschmack, Geruch oder Aus
sehen vermindert wird. 

§ 4 

Steuererklärung 

Der Steuer,schuldner hat das Salz, für das in e:inem 
Monat die Steuerschuld entstanden ist, biis zum 
fünften Tag des nächsten Monats der Zollsitelle 
zur Steuerfestsetzung schriftlich anzumelden. 

§ 5 

Fälligkeit 

(1) Der Steuerschuldner hat die Steuer bis zum 
zwanzigsten Ta,g des Monats zu entrichten, der auf 
den Monat folgt, in dem die Steuerschuld entstan
den iist. 

(2) Zahlungsaufschub ist nicht zulässig. 

Steuerschuld bei Einfuhr in das Erhebungsgebiet 

§ 6 

(1) Bei der Einfuhr von Salz in das Erhebungs
gebiet ge'Hen für die Entstehung der Steuerschuld, 
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für die Person des Steuc~rsdrnldncr,s, für die persön
liche Haftung, f[ir d0n für die Bemessung der 
Steuerschuld rnciß~;c·rwud('.n Zeitpunkt, für die Fäl
ligkeit und die~ Ti der Steuerschuld und für 
das Steuervcrfoh ren die Vorschriften für Zölle ent
spn~chcnd. Zahlun(_Jscrnfschub i9t unzulässig. 

(2) Salz iist v11:1 d(:r Slr·ucr befreit, wenn es unter 
Voraussetzungen in dcts Erhehungsgebiet eingeführt 
wird, unter denen nach § 69 Abs. 1 Nr. 1 bis 38 des 
Zollqesetzes Einfuhrzoll nicht erhoben wird. 

Steuerbeirehm~ 

§ 7 

(1) Salz darf unvc;rsteuert unter Steueraufsicht 

1. ausgeführt werden, und zwar auch über ein 
Ausfuhrlager, 

2. in einen i.rndercn Herstellungsbetrieb ver
bracht werden. 

(2) Der Bunde:sminister der Finanzen kann durch 
Rechtsverordnung anordnen, daß 

1. Salz von der Steuer befreit wird, das zum 
Salzen von Heringen und ähnlichen Fischen 
oder das zu anderen Zwecken als zur Her
stellung oder Bereitung von Lebens- oder 
Genußmitteln verwendet wird, 

2. von der Steuer befreites Salz zum Genuß 
untauglich zu machen (zu vergällen) ist. 

Erstattung der Steuer 

§ 8 

Die Steuer wird auJ Antrag für Salz erstattet, das 
der Hersteller nachweislich in seinen Betrieb zu
rückgenommen hat. 

Steuervergütung 

§ 9 

Der Bundeisminister der Finanzen wüd ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung anzuordnen, daß bei der 
Ausfuhr von Erzeugnissen, zu deren Herstellung 
versteuerte,s Salz verwendet worden ist, diie Steuer 
für das verwendete Salz vergütet wird. 

Steueraufsicht 

§ 10 

Betriebe, die Salz herstellen, und sämtliche salz
haltigen Quellen, auch wenn ihre Sole nicht versot
ten wird, unterliegen der Steueraufsicht. 

§ 11 

Die Bestellung eines Betriebsleitens zur Erfüllung 
der steuerlichen Verpflichtungen des Herstellers 
(§ 190 der Reichsabgabenordnung) wird erst wirk
sam, nachdem das Hauptzollamt zugestimmt hat. 

Mißbräuchliche Verwendung von vergäutem Salz 

§ 12 

(1) Vergälltes Salz darf zum Salzen von He.ringen 
und ähnlichen Fischen oder zur Herstellung ode'f 
Bereitung von anderen Lebens- oder Genußmitteln 
nicht verwendet werden. 

(2) Wer vergälltes Salz dem Verbot de,s Absat
zes 1 zuwider verwendeit, wird bestraft, als habe er 
eine Steuerhinterziehung (§ 396 der Reichsabgaben
ordnung) begangen. 

Durchsuchungen 

§ 13 

Wenn hinreichender Verdacht besteht, daß Salz
steuer hinterzogen worden ist, ist die Durchsuchung 
von Betrieben und Räumen, die der Steueraufsicht 
unterliegen, sowie von anderen Räumen zulä1ssig 
(§ 437 d1er Reichsabgabenordnung). 

Durchführung 

§ 14 

Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung 

1. die Begriffe des § 1 und des § 3 zu erläutern, 
in den Freihäfen den Verbrauch von unver
steuertem Salz und den Verbrauch von Waren, 
bei deren Ausfuhr die Steuer für das bei ihrer 
Herstellung verwendete Salz erlassen oder ver
gütet worden ist, zu verbieten und andere Zoll
aus1schlüsse als die Freihäfen in das Erhebungs
gebiet einzubeziehen, 

2. das Nähere über die Steuererklärung (§ 4), die 
Entrichtung der Steuer (§ 5), die Einfuhr (§ 6), 
die Steuerbefreiung (§ 7), die Steuererstattung 
(§ 8) und über die Steuervergütung (§ 9) anzu
ordnen sowie Bestimmungen über das anzu
wendende Verfahren zu erlassen, 

3. die näheren Vorschriften zur Durchführung der 
Steueraufsicht (§§ 10 und 11) zu erlassen und 
die in §§ 191 und 192 der Reichsabgabenord
nung vorgesehenen Bestimmungen zu treffen. 



52 Bundes,g-e1setzblatt, Jahrgang 1960, Teil I 

Dun:hfüh:rungsbestimmu.ngen zum Salzsteuergesetz 
(SalzStDB) 

Vom 25. Januar 1960 

Auf Grund des,§ 1 Abs. 2 und der §§ 7 und 14 
des Salzsteuer9esdzeis in der Fassung vorn 25. Januar 
1960 (Bundcsqeselzbl. l S. 50) wird hiermit ver
ordnet: 

Zu § 1 des Gesetzes 
§ 1 

Steuergenen.stand 

(1) Salz im Sinne des Gesetzes sind neben dem 
Stein-, Hütten-, Siede- und Seesalz 

1. aJs Nebenerzeugnis der chemischen Indu
strie gewonnenes Salz, wenn sein Gehalt 
an Natri:umchlorid 75 vom, Hundert siednes 
Gewichts oder mehr beträgt, 

2. Kal.irohsc1lze und Abraumsalze, wenn ihr 
Gehalt un Nc1l.1iumchlorld 85 vom Hundert 
ihres Gewichts oder mehr beträgt, 

3. Salzabfälle und Badesalze, wenn ihr Ge
halt an Natriumchlorid 75 vom Hundert 
ihrns Gewichts oder mehr beträgt, 

4. Salzsolen, wenn sie nicht zu Trink- oder 
Badezwecken di1enen. 

(2) Salz im Sinne des Cesetzes ist nicht Heilsalz, 
dars im Siedeverfahren aus Bitterwassersole her
ge,stellt wird, und die zu seiner Herstellung ver
wendete Sole. 

(3) HerstelLung von Salz im Sinne des Geis,etzes 
i:st auch das Zu tctgcbringen von Steinsalz und das 
Fördern von Sole. 

Zu § 1 und § 14 Nr. 1 des Gesetzes 

§ 2 

Besondere Anordnungen für die f•reihäfon 

In den Frnihäfen ist de,r Verbrauch von unver
steuertem Salz verboten. Dies gilt nicht, sowe,it 
Salz auch im Erhebungs,geibiet von der St,euer befreit 
ist oder in den Froihäfen als Schiffsbedarf unver
zollt verbraucht werden darf. 

Zu §§ 2 und 3 des Gesclzes 

§ 3 

Besondere Bestimmungen für Salzsole 

Di,e Steuer für Salzsole ist nach dem Eigengewicht 
des in dor Sole gelösten Natriumchlorids zu ent
richten. 

Zu § 3 des Gesetzes 

§ 4 

Herstellungsbetrieb 

(1) Der Herstellungsbetrieb umfaßt die baulich 
zueinander gehörenden Anlagen und Räume, in 

denen Salz hergestellt, bearbeitet, befördert oder 
gelagert wird unter Einschluß von Lagergefäßen, 
Transportweigen, Rohrleitungen und Zapfstellen. Er 
umfaßt auch Anlagen und Räume, die betriebs
technisch dazu gehören und durch Rohrleitungen 
oder ortsfeste Transportanlagen dami,t verbunden 
sind. 

(2) Zu dem HerstelLungsbetrieb gehör,e,n auch 
Anlagen und Räume am gleichen Ort, in denen Salz 
hergestellt, bearbeitet oder gelagert wkd, soforn 
sie das Hauptzollamt als Teil des Herstellungs
betriebs besonders zugefossen hat. 

(3) Einzr~lne Anlagen oder Räume, die nach Ab
satz 1 Bestandteile des Herstellungsbetriebes 
wären, bei denen aber ein Bedürfnis besteht, srie 
als nicht dazu gehöriig zu behandeln, gehören nicht 
zum Herstellungsbetrieb, sofern da.s Hauptzollamt 
dieses Bedürfnis ane,rkannt hat. 

§ 5 

Verbrauch innerhalb des Herstellungsbetriebes 

Verbrauch innerhalb des Herstellungsbetriebe,s 
ist nicht die Verwendung von Salz zur Unte,rsuchung. 

Zu § 4 des Gesetzes 

§ 6 

Steueranmeldung 

Der Steuerschuldner meldet das zu versteuernde 
Salz deir Zollsteille nach vorgeschriebenem Muster 
zur Steuerfests,etzung an und enechnet in der An
meldung den Steuerbetrag. 

Zu § 6 des Gesetzes 

§ 7 

Sonderbestimmungen für die Einfuhr 

(1) Salz, das iin das Erhebungsgebi•et eingeführt 
wird, ist, wenn es nach den jeweils geltenden zoU
rechtlichen Vorschriften nicht zu den von der Ge
steUung befreiten Waren gehört, vorzuführen und 
schri.ftlich anzumelden. Die Anmeldung zu,r Steuer
festsetzung ist in der schriftlichen Zollanmeldung 
oder mit dem nach § 6 vorges,c:hriebenen Muster ab
zugeben. Im Reiseverkehr ist mündliche Anmel
dung zulässig. 

(2) Im Interzonenverkehr hat die Uberweisung 
nach §§ 9 bis 11 der Interzonenüberwachungsver
ordnung vom 9. Juli 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 439) 
die gleiche ·wi.rkung wie eine AbferUgung im Zoll
·anweisungsve•rfahren nach den Vorschriften des 
Zollrechts. 



Nr. 5 - Tag der Ausgabe: Bonn, den 3. Februar 1960 53 

Zu § 7 des Gesetzes 

§ 8 

Ausfuhr 

(1) Ausfuhr im Sinne des Gesetze,s ist die Aus
fuhr a,us dem ErlH!bungsgebid. Der Ausfuhr steht 
die Abfertigung zu einem Zollverkehr gleich. 

(2) Soll Salz aus einem I-Ierstellungsbetrieb oder 
Ausfuhrlager (§ 9) unversteuert aus,geführt werden, 
so hat der Hersteller odor La,gerinhaber bei der 
Zollstelle einen Salzbeglei.lschcin nach vorgeschrie
benem Muster in doppelter Ausfertiigung e1inzu
reichen. 

(3) Auf die Abforl1itgung des Salz,e,s und auf die 
Hehandlung der Borrleitscheinc finden die Vorschrif
ten dr~s ZoUrechts en tspr:c~chond Anwendung. Die 
Be.gleiitschc;ine werden von der Zollstelle ausgefer
Ugt, zu deren Bez,i,rk der Betrieb gehört. Das Haupt
zollamt kann be1i nachgewiE-~senem Bedürfnis im ein
zelnen Fall zulassen, daß Betriebsangehöri,ge, die 
auf die Steuerbelange V(~rpflichtet sind, das Salz 
abferti.gen und die Boglcitscheine ausfertigen. Die 
Begleitscheine können von jedm Grenzzollstelle, 
Grenzkontrollstelle oder von jeder ZollsteHe erle
digt werden, die zur Abfe,rtigung zu dem beantrng
ten Zollverkehr befugt ist. 

(4) An die Stelle des Be,gle,itscheines kann nach 
Anordnung des Hauptzollamts eine vereinfachte 
Anmeldung treten, wenn die Zollstelle des Ver
senders oder e1ine andere am Ort des Ve,rsenders 
oder Lagers gelegene Zollstelle aiuch den Ausgang 
überwacht oder das Salz zu dem beantragten Zoll
verkehr abferti,gt. 

(5) Der Hersteller oder Lagerinhaber hat das Salz 
im Salzsteuerbuch oder Ausfuhrla,gerbuch von den 
als steuerfrei eingetragenen Mengen abzusetzen 
und zur Veirsteuerung anzuschreiben, wenn die 
Ausfuhr oder di,e Abfertigung zu einem Zollverkehr 
unterbleibt oder das Salz nicht fristigemäß wieder
gestellt wird. Dies gilt nicht, wenn Salz innerhalb 
de,r Ge·stellungsfrist untergeht. 

(6) Di,e Steuerschuld, die durch di!e Entfernung des 
S,alzes aus dem Herstellungsbetrieb oder aus dem 
Ausfuhrlager bedingt ent,s,tanden i,st, fällt we,g, wenn 
das Salz ordnungsmäßig aus-geführt oder zu einem 
Zollverkehr abgefert1igt wird odeir innerhalb der in 
dem Begleitsche,in vorgeschriebenen Ge·stelllung,s
frist unter,geht. 

§ 9 

Ausfuhrlager 

(1) Heirstellern von Salz und Salz,großhändlern 
kann das Hauptzollamt zur Einlagerunig von unve,r
steuertem Salz, das zur Ausfuhr bestimmt ist, 
Ausfuhrlager bewilli,gen. Ausfuhrlager sind nur 
ve1rtrauenswürdiigen Peirsonen zu bewilli1gen. Die 
Bewilligung kann von der Leistung eine,r Sicherheit 
abhängi1g gemacht werden. Der Lagerinhaber hat 
auf Verlangen nachzuweisen, daß das eingelagerte 
Salz zur Ausfuhr bestimmt ist. 

(2) Ausfuhrla,ger unlerlie,g,en der Steuer.aufsieht. 
Für ihre Beschaffonheit gilt § 17, für die Bestands
aufnahme gi'lt § 21 mit Ausnahme von _Absatz 1 

Satz 2 siinngemäß. Der Lagerinhaber hat über den 
Zugang und Abgang des Salzes ein Ausfuhrla.ger
buch nach vorgeschriebenem Muster zu führen. 

(3) Für das Verfahren bei der Vernendung von 
unversteuertem Salz von einem. Herstellungsbetrieb 
zu einem Ausfuhrlag:er giilt § 10 Abs. 1 und 2 sinn
gemäß. 

(4) Der He,rstelle,r hat das Salz im Sa1zsteuerbuch 
von den als steue1rfrei einge,tragenen Mengen ab
zusetzen und zur Versteuerung anzuschreiben, 
wenn dais Salz nicht ordnungsmäßig an den Lager
inhaber weitergegeben wird. Dies gilt nicht, wenn 
das Salz vor der Weitergabe unte,r,geht. 

(5) Diie Steuer:schuld, die durch die Entfernung 
des Salzes aus dem He1rstellungsbetri.eb bedingt 
entstanden ist, geht bei ordnungsmäföge.r Weiter
gabe des Salzes an den Lagerinhaber auf diesen 
über. 

§ 10 

Versendung in einen anderen Herstellungsbetrieb 

(1) Die Veirsendung de,s unveriste1ueirten Salzes 
von se,i1nem Herstellung1sbetri.eb in e,inen anderen 
hat de1r lnhaJber des abgebenden Befr1iehs (Ver
sendeir) dem für den Empfänger zuständigen Ober
beamten des Aufsichtsdienstes mi,t eine,r Versen
durngsanmeldung nach vor,ge,schriebenem Muster 
anzumelden. Die Versendungsanmeldun,g ist späte
stens am v:ierten Werktage na,ch de,r Entfor:nung des 
Salzes aius dem Betri,eb abzusenden. Der Empfänger 
hat das Sa,lz unverzüglich in se,inen Herstellungs
betrieb aufzunehmen und in dem S,aJz,steueirbuch 
amzu.schreföen. Der Versender hat di,e geprüfte 
Ve,rsendungsanmeldung als Beleg zu dem Salz~ 
steuerbuch aufzubewahren. 

(2) Für die Versendung i1nneirhalb seines Bez,irks 
kann das Hauptzollamt im einzelnen Fall ein ver
einfachte,s Verfahren zulassen. De,r Oberbe,amte des 
Aufs:ichtsdienste,s kann in FäUen, in denen öfter 
Versendungen an den gle1ichen Empfänger vorkom
men, die nacht,rä,gliche Abgabe von Sammelanmel
dungen in längstens monaUichen Ze,itabschnitten 
ge,statten. In der Sammelanmeldung sind die Sen
dungen nach deir ZeHfolg,e einzeln aufzuführen. 

(3) Der Versender hat das Salz im Salzsteuerbuch 
von dein als steuerfrei eingetrag,ene,n Mengen ab
zusetzen und zur Versteuerung anzuschreiben, wenn 
das Salz nicht in den Betrieb des Empfängers auf
genommen wird. Dies gilt nicht, wenn das Salz an 
den Empfänger vo1r der Au:IJnahrne in des,sen Be
tri,eb ordnungsmäßig weiterge,gehen wiird oder auf 
dem Wege zum Empfänger unte1rgeht. 

(4) Di,e Steuerschuld, di:e durch die Entfernung 
aus dem HerstelTungsbetrieb bedingt entstanden ist, 
fällt weg, wenn das Salz nach ordnungsmäßiger 
Versendung in den Betrieb des Empfängers auf
genommen wi,rd oder während der Beförderung 
untergeht. 

§ 11 

Salzsteuerbefreiung 

Die Bestimmungen über die Befreiung des Salzes 
von de1r Steueir sind in der Anlage (Salzsteuer
Befreiungsordnung) enthalten. 
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Zu § 8 des Gesetzes 

§ 12 
Erstattung der Steuer bei Rürkwaren 

1 

(1) Der Hersteller hat das in den Betrieb zurück
genornrnene Salz am Til(JC dt,r Zurüc:u1abme in das 
Salzsteuerbuch (§ 1B) ein?.utrc1nen. Die Belege zu 
der Eintnl[JlHl(J (Schriflwech'c.cl, Versandpapiere usw.) 
sind bis zur PrüfnncJ der Eintnigung durch den Be
arnten des Slcuc, ufsicht(:dit:ns;es bei dem Salz
steuerbuch aufzubewahren. 

(2) Der Her~:tr:IJ~r hat c1m Schluß jedes Monats 
im Salzsteuerbuch die Cesarntmc~ngen, die im Laufe 
dieses Munats zuri.idcqenomnwn w,Hden sind, dar
zustellen. Die Sd·Ju!',:~umrnc ist in die Steueranmel
dung (§ '.""5) ?.U übcrtrngen. 

Zu § 10 des Gesetzes 

§ 13 

Anmeiih.mg des lforsteHungsbetriebs 

(1) Vier stem'.rbürcs Salz herstellen wi.11, hat die 
nach § 191 der Reichsabqalwnordnung vorgeschrie
bene Anmeldung sechs Wochen vor der Eröffnung 
des Betriebs der Zollstelle in doppelter Ausferti
gung einzureichen. Die Arnncldung hat zu enthalten 

1. einen Lageplan des H2rstell'ungsbetriebs, 
eine Beschreibung der Betriebsräume, der 
Lagerräume und Gefäße für Rohstoffe, 
Zwischenerzeugnisse und Fertigerzeugnisse, 
der Transportanlaqen, der Rohrleitungen 
und der Zapfstellen sowie Lage und Anzahl 
der Bohrlöcher, aus denen Sole entnommen 
wird, 

2. bel Sc1linen rJußerdem eine Bezeichnung der 
Siedeanlagen unter Angabe des Raum
gehalts, 

3. eine ßeschreibung des Herstellungsverfah
rens, und zvvar bei Herstellung verschiede
ner Arten von steuGrbnren Erzeuqnissen 
für jede Art besonders. Bei Erzeugnissen, 
deren Cc:halt an Nalriumch1orid dafür 
mr::ßgebcnd ist, ob sie steuerbar sind, ist 
djeser Cchalt anzumelden. 

(2) Sollen Solquellen oder Solbrunnen in Betrieb 
genommen werden, deren Sole ausschließlich zu 
Trink- oder Bad.::,zwecken verwendet wird, so ist 
dies in der Anmeldung zu erklären. In diesem Fall 
ist der Anmeldung nur ein La,geplan beizufügen. 

(3) Das Hauptzollamt kann für den Inhalt der An
meldung im einzelnen Fall weitergehende Anord
nungen treffen. Es kann in besonderen Fällen Er
leichterungen zulassen, wenn die Steuerbelange 
dadurch nicht beei.nträchtigt werden. 

(4) Die zweite Ausfertigung der Anmeldung wird 
dem Hersteller zurückgegeben. Er hat die Anmel
dung und weitere an ihn übers~ndte amtliche 
Schriftstücke zu einem Deleghert zu vereinigen, das 
nach Anordnung des Oberbeamten des Aufsichts
dicmstes zu führen und aufzubewahren ist. 

§ 14 
Am:eige über Änderungen 

(1) Der Hersteller hat jede Änderung der nach 
§ 13 angemeldeten Betriebsverhältnisse binnen einer 

Woche der Zollstelle in doppelter Ausfertigung an
anzuzeigen 

(2) Einen Wechsel im Besitz des Herstellungs
betriebs hat der neue Besitzer der Zollstelle binnen 
einer Woche in doppelter Ausfertigung anzuzeigen. 

§ 15 

Anzeige der !:(rij1iJ.r.:.u,n,q und (!er Einstellung 
des Betriebs 

(1) Der Hersteller hat der Zollstelle schriftlich 
anzuzeigen 

1. die erstmaHge Eröffnung des Betriebs 
mindestens eiine Woche vorher; in der An
zeige muß die Angabe enthalten sein, ob 
und mit welchen regelmäßigen Unter
brechungen gearbeitet und welche Betriebs
zeit eingehalten wird; 

2. Anderungen der Betri,e,bs- odeir Arbeitszeit 
mindeistens 24 Stunden vorher; 

3. die Einstellung und das Ruhen des Betriebs 
innerhalb 24 Stunden. 

(2) Das Hauptzollamt kann im e,inzelnen Fall 
nähere Anordnungen treffen und Ausnahmen zu
lassen. 

§ 16 

Betriebseinrichtung 

(1) Der Herstellungsbetrieb muß so -eingerichtet 
sein, daß die Beamten de,s Aufsichtsdienste,s den 
Gang der Gewinnung oder der Herstellung und den 
weiteren Verble,ib des ·Salzes in dem Betrieb ver
folgen können. 

(2) In den Fällen des § 4 Abs. 2 und 3 mläßt das 
Hauptzollamt die etwa erforderlichen Uberwachungs
bestimmungen. 

§ 17 

Lagerräume für Fertigerzeugnisse 

(1) Die Lagerräume für Fertigerzeugnisse müssen 
so gelegen und eingerichtet sein, daß das Salz über
sichtlich e,ingelagert und ausgelagert werden kann. 
Das Salz ist so zu lagern, daß Bestandsaufnahmen 
möglich sind. 

(2) Der Oberbeamte des Aufsichtsdienstes tri.fft _ 
die näheren Anordnungen. Er kann Ausnahmen 
zulassen. 

§ 18 

Salzsteuerbuch 

Der Hersteller hat über den Zugang und Abgang 
des Salzes ein Salzsteuerbuch nach vorgeschriebe
nem Muster zu führen. Die Zugänge und Abgänge 
müssen spätestens am folgenden Arbeitstag einge
tragen werden. Der Oberbeamte des Aufsichts
dienstes kann in Betrieben mit ordnungsmäßiger 
kaufmännischer Buchführung die Anschreibung in 
einer Summe am Schluß bestimmter Zeiträume, aber 
spätestens am Ende eines jeden Monats, zulassen. 
Das Hauptzollamt kann im einzelnen Fall anord
nen, daß Vorbücher zum Salzsteuerbuch zu führen 
sind. 
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§ 19 

Führung und Aufbewahrung der Steuerbücher 

Der Hersteller hat in die Bücher, die für Zwecke 
der Steueraufsicht geführt werden, nach näherer 
Anordnung alle Vorgänge einzutragen, die für die 
Steueraufsicht in Betracht kommen und für die 
Steuerschuld bedeutsam sind. Er hat die Bücher 
ordnungsmäßig aufzurechnen und abzuschließen. 
Die Steuerbücher und die Anschreibungen, die für 
innerbetriebliche Zwecke geführt werden und als 
Hilfs- oder Vorbücher zu den Steuerbüchern zuge
lassen sind, sind nach näherer Anordnung des Ober
beamten des Aufsichtsdienstes aufzubewahren und 
den Beamten des Steueraufsichtsdienstes jederzeit 
zugänglich zu machen. 

§ 20 

Probeentnahme 

Der Hersteller hat den Beamten des Steuer
aufsichtsdienstes auf ihr Verlangen und nach ihrer 
näheren Bestimmung Proben von den in dem Betrieb 
heryestellten Erzeugnissen gegen Empfangsbeschei
nigung zu Untersuchungszwecken unentgeltlich zu 
überlassen. 

§ 21 

Bestandsaufnahme 

(1) In jedem Herstellungsbetrieb ist im Kalender
jahr mindestens eine Bestandsaufnahme vorzuneh
men. Das Hauptzollamt kann in Betrieben mit ord
nungsmäßiger kaufmännischer Buchführung Aus
nahmen zulassen. 

(2) Den Zeitpunkt der Bestandsaufnahmen be
stimmt der Oberbeamte des Aufsichtsdienstes. Der 
Hersteller hat eine Bestandsanmeldung vorzulegen, 
wenn der Zeitpunkt der Bestandsaufnahme mit ihm 
vereinbart worden ist. 

(3) Zu der Bestandsaufnahme ist der Hersteller 
oder ein Vertreter zuzuziehen. 

(4) Uber die Bestandsaufnahme ist eine amtliche 
Niederschrift zu fertigen. Darin sind die Ursachen 

Bonn, den 25. Januar 1960 

von Fehl- oder Mehrmengen zu erörtern. Dem Her
steller oder seinem Vertreter ist Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu dem Ergebnis der Bestandsauf
nahme zu geben; seine Erklärungen sind in die 
Niederschrift aufzunehmen. Diese ist ihm zur Unter
schrift vorzulegen. 

(5) Der Hersteller hat die in dem Betrieb geführ
ten Steuerbücher nach dem Ergebnis der Bestands
aufnahme zu berichtigen. 

Zu § 11 des Gesetzes 
§ 22 

Betriebsleiter 

(1) Ein Betriebsleiter zur Erfüllung der dem Her
steller obliegenden Verpfüchtungen ist auch dann 
zu bestellen, wenn der Hersteller den Betrieb nicht 
vollständig selbst leitet. Ein Betriebsleiter kann 
auch für bestimmte Aufgaben bestellt werden. 

(2) Bei Bedarf können mehrere Betriebsleiter be
stellt werden. 

(3) Die Bestellung des Betriebsleiters ist dem 
Hauptzollamt schriftlich in doppelter Ausfertigung 
anzuzeigen. Der vorgeschlagene Betriebsleiter hat 
die Anzeige zum Zeichen des Einverständnisses mit 
zu unterschreiben. 

§ 23 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten 
Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundes
gesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit Artikel 4 des 
Gesetzes zur .Anderung von Verbrauchsteuer
gesetzen vom 10. Oktober 1957 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1704) auch im Land Berlin. 

§ 24 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 1960 in 
Kraft. 

(2) Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt die Verord
nung zur Durchführung des Salzsteuergesetzes vom 
24. Januar 1939 (Reichsministerialblatt S. 47) außer 
Kraft. 

Der Bundesminister der Finanzen 
Etz el 
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Anlage 
(zu § 11 SalzSLDß) 

Salzsteuer-Befreiungsordnung 
(SBefrO) 

A. Steuer befrei u n ,g 

§ 1 

Salz ist von der SU!lWr befreit, wenn es nach 
Maßuabe der folgenden Bestimmungen 

1. zu arHlc)ren Zww:ken als zur Herstdlung oder 
lkrcitunu von Lebens- oder Genußmitteln, 

2. zum Salzen von HcringPn und ähnlichen 
Pischen, 

3. als Lc,ckstein für Vieh oder Wild, 

verwendet wird. 

B. Ver g ä 11 u n g 

§ 2 

Allgemeines 

(1) Salz, das steuerfrei zu anderen Zwecken als 
zur Herstellung odm Beireitung von Lebens- oder 
Genußmitteln (§ 1 Nr. 1) verwendet werden soll, ist 
zu vergällen. · 

(2) Eine Vergül l u ng isl: nicht erforderlich, wenn 
das Salz 

1. info]g,e seiner natürlichen BeschaffenheH 
für den menschlichen Genuß untai1.glich ist, 

2. nach § 11 ohne vorherige Vergällung steu
erfrei verwendet werden darf. 

(3) Zur Vergällung des Salzes ist entweder ein 
allgemeine·s (§ 3) oder ein besonderes (§ 4) Vergäl
lungsmittel zu verwenden. 

§ 3 

Allgemeine VergäHungsmittel 

Allgemeine Vergällungsmittel sind für 1 dz Salz 

1. 0,1 kg Petroleum od(~r 0,25 kg sonstiges Mine
ralöl, 

2. 1 kg Seifenpulver, 

3. ein Gemisch von 20 g Heliotropin, 0,5 g Chi
ca.goblau 6 B technisch oder Benzobrillantblau 
6 B S mit Soda in einer Menge, die mindestens 
2 kg Natriumkarbonat entspricht, 

4. 0;25 kg Eisenoxyd mit einem Gehalt von min
destens 50 v. H. Fe2 03, 

5. 1 g Ponceau 6 R, 

6. Soda in einer Menge, die mindestens 3 kg Na
triumkarbonat entspricht. 

§ 4 

Besondere VergäUungsmittel 

Besondere Vergällungsmitte1 sind für 1 dz Salz 

1. 3 kg oder 3 1 Darm- zum Haltbarmachen (Ein-
lake (Darmpökel) salzen und Nachsalzen) 

von Därmen, 
2. 3 1 Lablake zur Herstellung von Lab. 

§ 5 

Zulassung weiterer Vergälh:mgsmiUel 

\t\Te:itere Vergällungsmittel können im einzelnen 
Falle im Verwaltungswege zugelassen werden, so
fern hierfür e,in Bedürfnis besteht. 

§ 6 

Beschaffenheit der VergälhmgsmiUel 

Die Vergällungsmittel müssen vor der Vergällung 
von dem Beamten des Steueraufsichtsdienstes, im 
Zweifelsfa.ll durch die Zolltechnische Prüfungs- und 
Lehranstalt anerkannt werden. Die Anerkennung 
kann in geeigneten Fällen vom Hauptzollamt einem 
auf die Steuerbelange verpflichteten Betriebsange
stellten übertragen werden. 

§ 7 

Ort der Vergällung 

(1) Das im Erhebungsgebiet her,gestellte Salz ist 
in dem Herstellungsbetrieb zu vergällen. Das in das 
Erhebungs.gebiet eingeführte Salz muß vor de,r Ein
fuhr mit einem allgeme.inen Vergällungsmitte1l ver
gällt sein oder es ist zu vergällen, wenn es zur 
steuerfoeien Verwendung abgefertigt wird. Eine 
Vergällung mit einem besonderen Vergällungsmit
tel kann bed nachgewiesenem Bedürfnis mit Zustim
mung des Hauptzollamts auch in einem Zwischen
lager oder in dem Betrieb vorgenommen we,rderi, in 
dem das Salz verwendet wird. 

(2) Die Vergällung ist unter amtlicher Aufsicht 
durchzuführen. Das Hauptzollamt kann auf Antrag 
zulassen, daß das Salz unter Aufsicht e1ines Be
triebs.angehörigen, der auf die Steuerbelange ver- . 
pflichteit ist, vergällt wird. 

§ 8 

Beschaffenheit des Salzes, Vergällungsverfahren 

(1) Siedepfannensalz, das vergällt werden soll, 
muß luftfeucht und feinkörni.g sein. 

(2) Steinsa,lz, das mit e·inem anderen Vergällungs
mittel als Mineralöl einschließlich Petroleum ver
gällt werden soll, darf an Feinanteilen unter 1 mm 
Korngröße nicht weniger als 25 vom Hundert ent
halten und muß durch Siebe mit einer lichten Ma
schenweite von 3 mm restlos durchfalrlen. 

(3) Das Hauptzollamt kann im einzelnen Fall 
Ausnahmen zulassen, soweit Mißbräuche nicht zu 
befürchten sind. 

(4) Das Salz ist in Einrichtungen, die das Haupt
zollamt als geei1gnet anerkannt hat, mit dem Ver
gällungsmittel vollständig zu vermengen. 

(5) Salz als Nebenerzeugnis der chemischen In
dustrie ist wie Siedepfannensalz, Hüttensalz wie 
Steinsalz zu behandeln. 
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§ 9 

HUfeleistung bei der Vergällung 

Wer Salz vergällen will, hat auf seine Kosten 
die Vergällungsmittel und die zur Vergällung er
forderlichen Cmüle uncl Einrichtungen zu beschaf
fen und die nütigen Arbeüskräfl:e zu stellen. 

§ 10 

Anmeldung zur Vergä!lung, Vergällungsbuch 

(l) Wer Salz untc!r arnlliclwr Aufsicht vergällen 
will, meldet dies lfor Zolls!clk spü!estcns drei Tage 
vor der Vergüllung mit cilwr AhmeJdung nach vor
geschriebenem Muster an. 

(2) W c r Salz Vl!rgLi llt, hut (!in Salzvergi:illungs
buch nach vorgc:,d1ricboncm l\1uster zu führen. Das 
Salzvergällungs1rnch muß dL1s Ei.gengewicht des un
vcrgüllten Salzes, des Vcrgällungsmittels und des 
vergällten Salzes sowie den Narmm und Wohnort 
de,s Empfänqers erlzennen lassen. Es ist von Salz
herstellern als Nebenbuch zum Salzsteuerbuch zu 
führen. l)as Hauptzo11o.rnt kann im einzelnen Fall 
Ausnahmen zulassen, wcmn die erforderlichen An
gaben in der kau[rntlnnischon ßl1chführung entha1ten 
und die Bücher dc:n lkc1ml.en des Steueraufsichts
dienstes jedcrzcil zugünglich ~~ind. 

C. Steuerbefreiung 
von unvergälltern Salz 

§ 11 

Umfang der Steuerbefreiung 

(1) Salz darf ohne vorhorige Vergällung mit be
sonderer Gcnehmiuung (§ 14) steuerfrei verwendet 
werden 

1. zu anderen Zwecken als zur Herstellung 
oder Bereitung von Lebens- oder Genuß
mitteln, wenn die Verwendung von ver
gälltem Salz nicht möglich ist; 

2. zum Salzen von Herin9en und ähnlichen 
Fischen. 

(2) Das Fiauptzollcnnt kann Unternehmungen, die 
kaufmännische Büd1e-r ordn ungsrnäßig führen, im 
einzelnen Fall die Verwendung von unvergälltem 
Salz auch dann gesl:aUen, W(~lm die Verwendung 
von vergfültem Salz möglich wfüe, aber in der Be
triebstätte, für die das Salz bezogen wird, minde
stons 60 vom Hundert des insgesamt bezogenen 
Salzes nach Absatz 1 unvergällt verwendet werden. 

§ 12 

Sah:en von Heringen und ähnlichen Fischen 

(1) Den Heringen ühnlichc Fische im Sinne des 
Gesetzes und dieser Bl~slirnmungen sind Seefische 
und Garnelen (Krabbc~n). 

(2) Salzen im Sinne des Gesetzes und dieser Be
stimmungen Ü;t clie rH·,.•·

n
""''·· von Salz zum I-folt

barmachcn, Garmachcn odc!r N;·1chpökcln. Salzen ist 
nicht die V(~rwenclung von Sälz bei der weiteren 
Zubereitung. 

D. G e n e h m i,g u n g d e r s t e u e r fr e i e n 
Verwendung 

1. Mit einem allgemeinen Vergällungsmittel 
vergälltes Salz 

§ 13 

(1) Soll Salz, das mit einem aHgemeinen Ver
gällungsmitte1 ordnungsmäßig ve,r,gällt worden oder 
infolge seiner natürlichen Beschaffenheit für den 
menschlichen Genuß untauglich ist, zu den in § 1 
Nr. 1 oder 3 genannten Zwecken verwendet werden, 
so bedarf es keiner besonderen Genehmigung. 

(2) Bei der Abgabe des Salzes ist von dem Salz
hersteller und Salzhändler auf der Rechnung und 
dem Lieferschein in Druck, Tinte oder Stempelab
druck folgender Vermerk anzubringen: 

„ Unversteuertes Salz! Darf für den menschlichen 
Genuß nicht verwendet werden." 

2. Sonstiges Salz 

§ 14 

An.trag auf E:rteih.mg eines Erlaubnisscheins 

(1) Wer Salz zu den in § 4 bezeichneten Zwecken 
od.er nach § 11 steuerfrei verwenden will, beantragt 
schriftlich für jedes Rechnungsjahr bei dem Haupt
zollamt, in dessen Be,zirk das Salz verwendet 
werden soll, einen Erlaubnisscheiin. In dem Antra,g 
sind der Jahreshöchstbedarf, der Verwendungs
zweck und erforderlichenfalls das Ver-gällungsmittel 
anzugeben. In den Fällen des § 5 ist anzugeben, aus 
welchen Gründen die in § 4 bezeichneten Vergäl
lungsmittel nicht verwendet werden können. In den 
Fällen des § 11 Abs. 1 Nr. 1 ist darzulegen, aus wel
chen Gründen vergälltes Salz nicht verwendet 
werden kann. 

(2) Dem erstmaligen Antrag sind in zwei Ausfer
tigungen beizufügen 

1. eine Bes-chreibung der Art und Weise der 
Verwendung des Salzes (Betriebserklärung), 

2. ein Plan der Betriebsanlage des Verwen
ders, in dem der Lagerplatz des Salzes 
kenntlich zu machen ist, 

3. auf Verlangen des Hauptzollamtes eine be
glaubigte Abschrift aus dem Handels- oder 
Genossenschaftsregister bei Antragstellern, 
die in diesen Registern eingetragen sind. 

§ 15 

Erlaubnisschein 

(1) Das Hauptzollamt stellt, wenn es dem Antrag 
stattgibt, einen Erlaubnisschein nach vorgeschrie
benem Muster aus. Beii vorhandenem Bedürfnis 
können Teilerlaubnisscheine ausgestellt werden. 

(2) Der Erlaubnisschein ist innerhalb eines Monats 
nach Ablauf der Gültigkeitsfrist dem Hauptzollamt 
zurückgeben. Will der Erlaubnisscheininhaber un
versteuertes Salz nicht weiter beziehen, so kann das 
Hauptzollamt auf einen vor Ablauf der Gültigkeits
frist gestellten Antrag für die steuerfreie Verwen
dung vorhandener Restbestände an Salz eine ange
messene Frist gewähren, ein neuer Erlaubnisschein 
wird nicht ausgestellt. Will der Erlaubnisschein-
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inhalwr die Steuerbefreiung weiter in Anspruch 
nehmc:n, so beantra,gt er schriftJ ich spätestens sechs 
'Nochen vor Ablauf des Rechnungsjahres einen 
neuc~n Edaubnis'.,chein oder die Verlängerung des 
bish e riyc:n Erlaul;ri i sscheins. 

(3) Geht der Erlaubnisschein verloren, so ist dies 
dem HauptzolL:unt unverzüglich cmzuzei~Jen. Das 
HauptzolL:nnt erk lürt den verlorengc~gangenen Er
laubnisi;chein für ungülUg und stellt auf Antrag 
ei,nen neuen aus. 

§ 16 

Bezug des Salzes 

(l) Inhaber von Erlaubnisscheinen dürfen unver
steuertes Salz unter Steuerüberwachung von einem 
Herstellungsbetrieb oder Zwischenlager beziehen. 
Der Erlaubni.ssclwin ist dem Lieferer bei der Bestel
lung, dem Abruf oder de,r Abnahme vorzule,gen. 
Der Liefcrer lrnt auf dem Erlaubnisschein die vor
gesehenen Eintraqungen vorzunehmen und diesen 
dem 1nhaber a]shvlcl zurückzugeb(m. Wird das Salz 
nicht ordnungsmäßig weiterge~Jeben, so gilt für den 
Lieferer § 10 Abs. 3 der Dll.rchführungsbestimmun
gen en !sprechend. 

(2) Inhaber von Erlaubnisscheinen dürfen auch 
Salz, das in das Erhebungs9(:biet eingeführt ist, 
unter Steuerüberwachung unversteuert beziehen. 
Der Erlaubnisschein ist der Zollstelle vorzulegen, 
die das Salz zur sleucrfre•ien Verwendung abferUgt. 

(3) Der Erlaubnisscheininhaber hat das Salz un
verzüglich in seinen Betrieb aufzunehmen. 

(4) Die Abgabe des Salzes ist auch dann ord
nungsmäfüg, wenn ein Dritter die Abgabe oder den 
Bezug vermittelt und eine Zwischenlagerung nicht 
stattfindet. 

§ 17 

Verwendung des Salzes 

(1) Inhaber von Erlaubnisscheinen dürfen Salz, 
das sie unversteuert bezogen haben, nur auf dem 
angemeldeten Lagerplatz aufbewahren. Das Haupt
zollamt kann Ausnahmen zulassen. 

(2) Das Hauptzollamt kann bei nachgewiesenem 
wirtschaftlichen Bedürfnis im einZf~lnen FaJl auf An
traq ~renchmigen, daß unv(~rste1wrt bezogenes Salz 

1. an den Lieferer zurückgegeben oder an 
andere Erlaubnisscheininhaber abgegeben 
wird, 

2. von Erwerbs- oder Wirtschaftsgenossen
schaften oder ande,ren Vereini1gungen an 
ihre Mi tg1 i eder abgegeben wird, wenn 
diese das Salz einheitlich zum gleichen 
Zweck vmwenden. 

Das Hauptzollamt erläßt die erforderlichen Uber
wachungs bestimm ungen. 

(3) Be:i Abgabe an einen anderen Erlaubnisschein
inhaber nimmt die Zollstelle oder ein Be1amter des 
Steueraufsichtsdienstes die vorgeschriebenen Ein
tragungen auf dem Erlaubnisschein vor. 

§ 18 

Erlöschen der Vergünstigung 

(1) Die Vergünstigung, Salz steuerfrei verwenden 
zu dürfen, erlischt 

1. durch Widerruf, 

2. durch Verzicht des Erlaubnisscheininhabers, 

3. durch Ubergabe des Verwendungsbetriebes 
an einen neuen Inhaber, 

4. durch Tod des Erlaubnisscheininhabers, bei 
juristischen Personen und Personenver
einigungen ohne Rechtspersönlichkeit durch 
ihre Auflösung, 

5. durch Eröffnung des Konkursverfahrens 
über das Vermögen des Erlaubnissche1in
inhabers, 

6. durch Ablauf der Gültigkeitsfrist des Er
laubnisscheins oder einer nach § 15 Abs. 2 
gewährten. Nachfrist. 

(2) Der Erlaubnisscheininhaber oder sein Rechts
nachfolger hat beim Erlöschen der Vergünstigung 
vorhandene Restbestände an unversteuert bezoge~ 
nem Salz zur Versteuerung anzumelden. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nm. 4 und 5 
kann das Hauptzollamt den Erben, dem Konkurs
verwa.lter öder den Liquidatoren zur Fortführung 
des Betriebs bis zu seinem endgültig1en Ubergang 
auf einen neuen Inhaber oder zur Abwicklung des 
Betriebs die Inanspruchnahme der bisher gewährten 
Vergünstigung für eine angemessene Zeit gestatten 
oder die Abgabe der Re,stbestände an einen Erlaub
nisscheininhaber, Hersteller oder Zwischenlager
inhaber genehmigen. 

(4) Erlaubnisscheine, Salzverwendungs- oder Salz
vergällungsbuch sind einen Monat nach dem Er
löschen der Vergünstigung über den Oberbeamten 
des Aufsichtsdienstes dem Hauptzollamt zu über
senden. 

E. U b e r w ach u n g s b e s t i mm u n g e n 

§ 19 

Salzverwendungsbuch 

(1) Der Erlaubnisscheininhaber hat, sofern er 
nicht eiin Salzvergällungsbuch nach § 10 Abs. 2 
führt, die Verwendung des Salzes in einem Salz
verwendungsbuch nach vorgeschriebenem Muster 
nachzuweisen. Der Zugang an Salz und die Ent
nahme von Salz zum Verbrauch sind darin sofort 
anzuschreiben. Der Oberbe.amte des Aufsichtsdien
stes kann in Betrieben mit ordnungsmäßiger kauf
männischer Buchführung zulassen, daß die Ent
nahmen in einer Summe am Schluß bestimmter 
Zeiträume, spätestens am Ende eines jeden Monats, 
angeschrieben werden, wenn die kaufmännischen 
Bücher den Be1amten des Steueraufsichtsdienstes 
zugänglich sind. 

(2) Das Hauptzollamt kann auch nach der Ertei
lung des Erlaubnisscheins weitere Anschreibungen 
oder sonsüge Uberwachungsmaßnahmen anordnen, 
wenn dies zur Verhinderung von Mißbräuchen not
wendig ist. 
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(3) Das Hauptzollamt. kann Betrieben, die ver
gälltes Salz oder jährlich nicht mehr als 20 dz un
vergälltes Salz verwenden wollen, die Führung des 
Salzverwendungsbuches erlassen, wenn dadurch die 
Wirksamkeit der Steueraufsicht nicht beeinträchtigt 
wird. 

§ 20 

Bekanntmachung über den Verwendungszweck 
des Salzes 

Der Erlaubnisscheininhaber hat an dem Lager
platz des Salzes und in den Räumen, in denen das 
unversteuerte Salz verwendet wird, eine Bekannt
machung nach vorgeschriebenem Muster auszuhän
gen, die den Verwendungszweck angibt und auf die 
Unzulässigkeit einer anderen Verwendung hinweist. 

F. Be h andl un g der Restbestände 
und Rückstände 

§ 21 

(1) Restbestände und Rückstände von Salz, die 
nicht mehr zu dem im Erlaubnisschein bezeichneten 
Zweck verwendet werden sollen, bl,eibein steuerfrei, 
wenn sie 

1. mit Genehmigung des Hauptzollamts unter 
Steuerüberwachung mit einem allgemeinen 
Vergällungsmittel vergällt und zu anderen 
Zwecken als zur Herstellung oder Berei
tung von Lebens- oder Genußmitteln ver
wendet oder vernichtet werden; 

2. für den menschlichen Genuß untaugLich 
sind. 

(2) Für das Vergällungsverfahren gelten §§ 6, 7 
Abs. 2, §§ 8 bis 10 sinn9.emäß. 

(3) Uber die Vernichtung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen, die dem Erlauihnisscheininhabe,r zur 
Unterschrift vorzulegen ist. 

G. Pf annenstein 

§ 22 

Unzerkleinerter Pfannenstein darf in Stücken mit 
einem Gewicht von 1 kg oder mehr ohne vorherige 
Vergällung von Viehbesitzern oder Jaigdberechtig
ten als Leckstein für Vieh und Wild steuerfrei ver
wendet werden. Das Hauptzollamt kann Uber
wachungsbestimmungen erlassen. 

H. St e u e r s c h u I d 

§ 23 

(1) Die Steuerschuld, die mit der Entfernung des 
Salzes aus dem Hersteillungsbetrieb oder mit der 
Abfertigung zur steuerfreien Verwendung bedingt 
entsteht und be,i ordnungsmäßiger Weiteugabe des 
Salzes auf den Erwerber übergeht, fällt weg, wenn 
das Salz unter Einhaltung der Uberwachungsbestim
mungen zu den in § 1 genannten Zwecken verwen
det wird oder untergeht. 

(2) Die bedingte Steuerschuld wird unbedingt, 
1. für Salz, das vorschriftswidrig verwendet 

wird, 

2. für Salz, bei dessen Verwendung den Uber
wachungsbestimmungen zuwidergehandelt 
wird, 

3. für die beim Erlöschen der Vergünstigung 
oder beim Ablauf einer nach § 15 Abs. 2 
gewährten Nachfri,st vorhandenen Bestände. 

(3) Die Steuerschuld nach Absatz 2 Nr. 3 wird 
nkht unbedingt vor der Entscheidung über 

1. einen vor Ablauf der Gültigkeitsfrist nach 
§ 15 Abs. 2 gestellten Antrag auf Erteilung 
eines neuen Erlaubnisscheins oder auf Ge
währung einer Nachfrist, 

2. e,inen vor Ubergiang des Betriebes auf 
einen neuen Inhaber von di,esem gestellten 
Antrag auf Erteilung eines neuen Erlaub
ni,sscheins, 

3. einen vor Ablauf der Gülti,gkeitsfrist oder 
der Nachfrist (§ 15 Abs. 2) gestellten An
trag, das Salz an den Lieferer zurückgeben 
oder an einen anderen Erlaubnisschein
inhaber abgeben oder mit einem allgemei
nen Vergällungsmitt,e,l vergällen oder ver-
nichten zu dürfen. · 

(4) Die unbedingt gewordene Steuerschuld wird 
in den Fällen des Absatzes 2 Nrn. 1 und 2 sofort, 
im übrigen zwei Wochen nach dem Tage, an dem 
sie unbedingt geworden ist, fäfüg. 

J. Zwischenlager 

§ 24 

Allgemeines 

(1) Das Hauptzollamt kann im Fall eines wirt
s,chaftlichen Bedürfnisses auf Antrag gestatten, daß 
vertrauenswürdi,ge Personen, die eine ordnungs
mäßige kaufmännische Buchführung haben, 

1. Salz zur Versorgung von Erlaubnisschein
inhabern, 

2. Pfannenstein zur Versorgung von Vieh-
besitzern oder Jagdberechti,gten 

beziehen und in ein Zwischenlager aufnehmen. Der 
Antragsteller hat eine Beschreibung der La,gerräume . 
mit einem Plan in doppelter Ausfertigung vorzu
le,~en und glaubhaft zu machen, daß er laufenden 
Absatz von Salz an Abnehmer der in Satz 1 be
zeichneten Art hat. Die Bewilli,gung des Zwischen
lagers kann von der Bestellung einer Sicherheit 
abhängi,g gemacht werden. 

(2) In dem Zwischenlager darf nur Salz eingela
gert werden, das mit besonderen Ver:gällungs
mitte1n vergällt ist, mit einem solchen vergällt 
oder unvergällt steuerfrei verwendet werden soll. 
Salz darf aus dem Zwischenlager nicht aus,geführt 
werden. Ist dem Lagerinhaber auch ein Ausfuhr
la:ger (§ 9 der Durchführungsbestimmungen) bewil
Ii,gt, so sind für das Zwischenla,ger besondere 
Räume einzurichten. 

(3) Für die Lieferung des Salms an das Zwischen-
1,ager gilt § 16 entsprechend. Das Salz darf auch 
ohne Aufnahme in das Zwi,schenlager an Erlaubnis
scheininhaber we,iterge,geben werden. 
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(4) Auf die Einrichtung des Zwischenlagers, die 
Art der Salzlagerung gilt § 17 der Durchführungs
bestimmungen, für die Vernichtung von Salz im 
Zwischenlager § 21 entsprechend. 

§ 25 

Salzbezugsschein-

( 1) Der Inhaber eines Zwischenla,gers beantragt 
schriftlich für jedes Rechnungsjahr einen Salz
bezugsschein. In dem Antrag sind der Jahreshöchst
bedarf an Salz und der SalzhersteUungsbetrieb, aus 
dem das Salz bezogen werden soll, zu bezeichnen. 
Außerdem ist anzugeben, ob das Salz vergällt oder 
unvergällt bezogen und mit welchem Vergällungs
mittel es vergällt werden soll. 

(2) Das Hauptzollamt stellt, wenn es dem Antrag 
sta,ttgibt,. einen Sal_zbezugsschein nach vorgeschrie
benem Muster aus. Bei vorhandenem Bedürfnis 
können mehrere Salzbezugsscheine ausgestellt wer
den. § 15 Abs. 2 Sätze 1 und 3 und Absatz 3 gelten 
entsprechend. 

§ 26 

Zwischenlagerbuch 

Der Inhaber eines Zwischenlagers hat ein Zwi
schenlagerbuch nach vorgeschriebenem Muster zu 
führen. Hierin ist auch das Salz zu verbuchen, das 

ohne Zwischenlagerung an einen Erlaubnisschein
inhaber abgegeben wird. 

K. Steueraufsicht 

§ 27 

(1) Betriebe, deren Inhabern Erlaubnisscheine 
erteilt worden sind, und Zwischenlager unterliegen 
der Steueraufsicht. Es gelten § 13 Abs. 4, §§ 14, 19 
bis 22 der Durchführungsbestimmungen mit den 
folgenden Abweichungen entsprechend: 

1. § 21 Abs. 1 Satz 2 der Durchführungs
bestimmungen findet keine Anwendung. 

2. In Betrieben, deren Inhabern die Führung 
des Verwendungsbuches erlassen ist (§ 19 
Abs. 3), finden in der Regel keine Bestands
aufnahmen statt. Die Oberfinanzdirektion 
kann für bestimmte Gruppen von Fällen, 
das Hauptzollamt für den einzelnen Fall 
Bestandsaufnahmen anordnen. Wenn eine 
Bestandsaufnahme vorgenommen wird, wird 
der Sollbestand an Hand der kaufmänni
schen Bücher oder der sonstigen Anschrei
bungen des Betriebes ermitteilt. 

(2) Händler mit Salz, das mit einem allgemeinen. 
Vergällungsmittel vergällt worden ist, unte.rliegen 
der Steueraufsicht. Wegen der Uberlassung von 
Proben gilt § 20 der Durchführungsbestimmungen. 

Verkündungen im Bundesanzeiger 

Gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Verkündung von Rechtsverordnungen vom 30. Januar 1950 
(Bundesgesetzbl. S. 23) wird auf folgende im Bundesanzeiger verkündete Rechtsverordnungen nachrichtlich 
hingewiesen: 

Bezeichnung der Verordnung 

Verordnung TS Nr. 1/60 über Tc1rife für den Güterfernverkehr 
mit Kraftfahrzeugen 
Vom 19. Junuar 1960 

Sechste Verordnung zur Änderung der Eichordnung 
Vom 22. Januar 1960 

Verkündet im 
Bundesanzeiger 
Nr. vom 

l8 28. 1. 60 

19 29. 1. 60 

Tag des 
[nkraft
tretens 

1. 2. 60 

12.2.60 
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